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Vorberatung
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Entscheidung

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen in der Stadt Halle

(Saale)

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat beschliel3t die Satzung Uber Kostenbeitrage fur die Nutzung der
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen in der Stadt Halle
(Saale) gemal Anlage 1 mit der Mal3gabe, alsFe# einer mehrstufigen Anpassung,
zum 061:08-2024 01.01.2025 eine Anpassung von 50% der urspringlich geplanten
Anhebung (gemal Anlage 1, Kostenbeitragssatzung Kindertageseinrichtungen, Seite
5) sowie zum 064082025 01.01.2026 eine weitere Anpassung um 50% der

urspriinglich geplanten Anhebung (gemafR3 Anlage 1,

Kostenbeitragssatzung



Kindertageseinrichtungen, Seite 6) der Kostenbeitrage fir die Nutzung der
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen in der Stadt Halle (Saale).

2. Die Kostenbeitrage werden im Rhythmus von 2 Jahren an die allgemeine
Kostenentwicklung angepasst. Erstmalig erfolgt die Prifung der Kostenanpassung
Jahr2026 zum Kindergartenjahr 2027/28.

Katharina Brederlow
Beigeordnete



Darstellung finanzielle Auswirkungen
Fur Beschlussvorlagen und Antrége der Fraktionen

Finanzielle Auswirkungen X ja 1 nein
Aktivierungspflichtige Investition Oja X nein

Ergebnis Prufung kostengiinstigere Alternative

Folgen bei Ablehnung
Keine kostendeckende Finanzierung fur die Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege maglich.

A Haushaltswirksamkeit HH-Jahr ff.  Jahr Hohe (Euro) Wo veranschlagt
(Produkt/Projekt)

Ergebnisplan

Ertrag (gesamt)

Aufwand
(gesamt)

Finanzplan

Einzahlungen
(gesamt)

Auszahlungen
(gesamt)



B Folgekosten (Stand: ab Jahr Hohe Wo veranschlagt
(ahrlich, (Produkt/Projekt)
Euro)

Ertrag (gesamt)

Nach Durchfiihrung - Aufwand (ohne

der MalRnahme zu Abschreibungen)
erwarten

Aufwand
(jahrliche
Abschreibungen)

Auswirkungen auf den Stellenplan [ja X nein
Wenn ja, Stellenerweiterung: Stellenreduzierung:

Familienvertraglichkeit: X ja
Gleichstellungsrelevanz: (lja

Klimawirkung: [] positiv X keine  [] negativ

Die Klimawirkungsprifung zu dieser Beschlussvorlage hat ergeben, dass der Beschluss
keine Auswirkungen auf die Klimarelevanz und Klimawirkung hat.



Beqgrundung:

1. Ausgangslage und Erfordernis der Neuaufstellung

Veranlassung zur Erhéhung der Kostenbeitrage im Beschluss sind die seit dem 01.01.2014
unverandert geltenden Kostenbeitrage bei gleichzeitig jahrlich steigenden Kosten fir
Personal und Betrieb der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen im
Stadtgebiet.

Der Stadt Halle (Saale) obliegt als ortlich zustandiger Jugendhilfetrager die Sicherung des
Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung, gemald geltendem Kinderférderungsgesetz
des Landes Sachsen-Anhalt (KiF6G LSA). Die damit verbundene Finanzierung der
Kindertageseinrichtungen fihrt jahrlich zu erheblichen Mehrbedarfen infolge von
Preissteigerungen und Tarifanpassungen.

Insbesondere stellen einerseits die gestiegenen Preise im Bereich der Betriebskosten
(Wasser, Strom, Heizung, Investitionen, etc.) sowie die Steigerung bei der Anschaffung von
Sachleistungen (Spielzeug, Einrichtungsgegensténde, Technik, etc.) und andererseits die
seit 2015 fortwahrenden Steigerungen der Tariflohne fir die Beschéftigten im Bereich
Kindertageseinrichtungen zunehmend erhebliche Herausforderungen fur die Trager dar. Dies
zeigt sich insbesondere an den Kostensteigerungen im jahrlichen Wirtschaftsplan fur den
Eigenbetrieb Kindertagesstatten der Stadt Halle (Saale) und in den mit den freien Tragern
von Kindertageseinrichtungen zu verhandelnden leistungsgerechten Entgelten.

Um nachhaltig die padagogische Qualitat und Vielfalt in den Kindertageseinrichtungen sowie
um baulich moderne und den gesetzlichen Bildungsansprichen entsprechende
Kindertageseinrichtungen im halleschen Stadtgebiet zu erhalten und weiterhin zu foérdern,
bedarf es hierfiir der Anpassung der Kostenbeitrdge an die gestiegenen Kosten. Zudem
kann mit der Anhebung der Kostenbeitrage die finanzielle Belastung durch Zuschiisse von
Seiten der Stadt Halle (Saale) zum Teil minimiert werden. Dies entspricht den Anforderungen
zu Einsparungen der vom halleschen Stadtrat beschlossenen gultigen Haushaltssatzung.

Die Forderung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen sowie Kindertagespflegestellen
wird gemeinsam durch das Land, die ortlichen Trager der offentlichen Jugendhilfe, die
Gemeinden und Verbandsgemeinden sowie die Eltern finanziert (§ 11 KiFOG LSA).

Die Finanzierung gegenlber den Tragern der Kindertageseinrichtungen erfolgt auf der Basis
von Leistungs-, Qualitdts- und Entgeltvereinbarungen und damit die Finanzierung der
Einrichtungen durch leistungsgerechte Entgelte.

Zur Sicherung der allgemeinen Finanzierungsgrundsatze gemaf 8 11 KiF6G LSA kénnen flr
die Forderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege
Kostenbeitrage festgesetzt werden (8 90 Abs. 1 Ziffer 3 SGB VIl i. V. m. § 13 Abs. 1 KiF6G
LSA).

Mit der vorliegenden Satzung werden nachstehende Ziele verfolgt:

e die leistungs- und bedarfsgerechte Finanzierung der Kindertageseinrichtungen und
Kindertagespflegestellen

e Anpassung an die aktuelle Rechtslage

e Sicherstellung der Angebotsvielfalt und der Angebotsqualitét

e Transparenz und Verbindlichkeit fur Eltern und Trager von Kindertageseinrichtungen/
Kindertagespflegepersonen im Rahmen des Betreuungsverhaltnisses



2. Kalkulation der Gesamtausgaben flur die Kindertagesbetreuung in den
Kindertageseinrichtungen als Grundlage fur die Berechnung des
Kostenbeitrags gemafi 8 13 (1) KiFOG LSA

Die Ausgaben, die der Berechnung der Kostenbeitrage gemaf dieser Kostenbeitragssatzung
zugrunde liegen, sind:

— die Ausgaben des Eigenbetriebes Kindertagesstatten (EB Kita) gemall des
beschlossenen Wirtschaftsplanes 2024 It. Stadtratsbeschluss vom 20.12.2023
(Beschluss-Nr. VII/2023/05948)

— die aktuell mit den Tragern von Kindertageseinrichtungen verhandelten Entgelte und
Finanzierungen fir das Betreiben der Kindertageseinrichtungen im Jahr 2023

Mit diesem Herangehen lehnt sich die Stadtverwaltung an die Definition der Berechnung der
Vollkosten des Landesrechnungshofes Sachsen-Anhalt (LRH LSA) an. Eine
Vollkostenrechnung sollte tber alle Leistungen der Stadt ermittelt werden, die zum Produkt
beitragen. Der LRH LSA geht davon aus, dass immer — auch bei der Erstellung anderer
Kostensatzungen — mit Prognosen gearbeitet wird. Diese missen jedoch belastbar sein.
Auch erwartete Tariferh6hungen sind einzupreisen.

Zuletzt wurden die Kostenbeitrage mit der ,Satzung Uber die Erhebung von Kostenbeitragen
fur die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Halle (Saale)“ zum 01.01.2014 per
Stadtratsbeschluss angepasst. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen wurde die
Preisentwicklung Uber die letzten 3 Jahre betrachtet. Die Entwicklung laut
Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes stellt sich wie folgt dar:

Preisindex aus unserer Kostenbeitragskalkulation tbernommen von 2021 - 2023 (Stand
18.01.2024)

Jahr Jahresdurchschnittin % | Durchschnitt der letzten 3
Jahre (2021 - 2023)

2021 3,1

2022 6,9

2023 6,0 5,3 %

Es ist in einem Zeitraum der letzten 3 Jahre (2021 - 2023) eine durchschnittliche
Preissteigerung von 5,3 % festzustellen. Diese dient als Grundlage fur die erwarteten
Preissteigerungen (nach Verbraucherpreisindex) fir 2024.

Dartber hinaus wurde die konkrete Entwicklung der Personalkostensteigerungen durch
Tariferh6hungen (It. TVOD) ermittelt.

Jahr Tarifsteigerung Jahr Tarifsteigerung
2015 2,40% 2020 1,39%
2016 2,40% 2021 1,40%
2017 2,35% 2022 1,80%
2018 3,11% 2023 -

2019 4,10% 2024 2,16%

Deutlich wird hierbei, dass die Trager von Kindertageseinrichtungen sich weitestgehend an
dem Tarifvertrag des offentlichen Dienstes (TV6D) orientieren und diesen anwenden. Auch
die kirchlichen Trager orientieren sich bei ihren Tarifvertragsabschliissen an den Regelungen
des offentlichen Dienstes.



So kann auch dem weiterhin zunehmenden Fachkraftemangel entgegengewirkt werden, da
eine vergleichbare Finanzierung des Personals gewahrleistet werden kann.

Diese Ermittlung der allgemeinen Kostensteigerungen bildet die begriindbare Grundlage fur
die Anhebung der Kostenbeitrdge in der hiermit vorgelegten Beschlussvorlage. Maf3geblich
fur die Erhéhung der Kostenbeitrage ist hierfir die in 2024 zu erwartende Steigerung der
Tarifkosten in H6he von 2,16 %.

Die Kalkulation der Stundenséatze (Ferienbetreuung, Gastkinder nach § 2 Abs. 3 der Satzung
und Zukauf/Uberziehung von Betreuungsstunden) in Anlage 1 zur Satzung erfolgt
pauschaliert anhand der Mittelwerte der ermittelten Kostenbeitragssteigerungen uber alle
Betreuungsarten hinweg.

3. Ermittlung der Kostenbeitrage

Die zahlenmaRige Unterlegung der folgenden verbalen Ausfiihrungen findet sich in Anlage 3
(Ermittlung Kostenbeitrage).

Basis fur die Ermittlung der auf die Elternschaft maximal umzulegenden Kostenbeitrdge sind
die Kosten des stadtischen Eigenbetriebes Kindertagesstatten It. Wirtschaftsplan 2024 sowie
die verhandelten Entgelte mit den Tragern von Kindertageseinrichtungen und die
Finanzierungen im Jahr 2023.

Dies entspricht dem Finanzierungsbedarf entsprechend Rechtsanspruch fir eine
Kinderbetreuung mit 40 Wochenstunden fir die Betreuungsarten Kinderkrippe (0 - 3 Jahre)
und Kindergarten (3 Jahre bis Schuleintritt) sowie 32 Wochenstunden fir die Betreuungsart
Hort (Schulkinder).

Grundlagen fir die ermittelten Finanzierungsbedarfe sind die durch die Betreuung
entstehenden variablen und fixen Kosten in den Kostenbldécken Personalkosten (variable)
und Sachkosten (fixe).

Von dem ermittelten Finanzierungsbedarf wurde die nach Betreuungsart gestaffelte
Landeszuweisung gemal® 8 12 (2) KiFOG LSA sowie der Anteil des oOrtlichen Tréagers der
offentlichen Jugendhilfe nach § 12a KiFOG LSA abgezogen.

Vom nunmehr verbleibenden Finanzbedarf hat die Gemeinde gemal § 12b KiF6G LSA den
verbleibenden Finanzbedarf zu tragen. Zur Deckung des verbleibenden Finanzbedarfs
kénnen Kostenbeitrage gemafd § 13 KiF6G LSA von den Eltern erhoben werden.

Die nach diesem Verfahren ermittelten Kostenbeitrage fir eine Kinderbetreuung mit 40
Stunden (Kinderkrippe/Kindergarten) bzw. 32 Wochenstunden (Hort) dienen als Basis fir die
nach einer Verhéltnisrechnung ermittelten Kostenbeitrdge der weiteren Betreuungsstufen
sowie der Stundensatze. Die hier angesetzte Basis von 40 Wochenstunden
(Kinderkrippe/Kindergarten) und 32 Wochenstunden (Hort) entsprechen dem gesetzlichen
Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung gemanr 8§ 3 KiFOG LSA.

Um die beabsichtigte moderate Steigerung der Kostenbeitrage sozialvertraglich umzusetzen,
wurde die Subvention der Stadt Halle (Saale) am verbleibenden Finanzbedarf fir die
jeweiligen Betreuungsarten erhght. Im Bereich Kinderkrippe betragt der stadtische Anteil an
den Gesamtkosten je Betreuungsplatz zukiinftig 76 %, fur den Kindergarten 57,50 % sowie
74,50 % fur den Hort. Die Kindertagespflege ist kostenbeitragsmafRig der Kinderkrippe
gleichgestellt. Die Anpassung wird dabei in zwei Schritten, mittels Erh6hung um jeweils 50
Prozent gegenlber der bisher geplanten Anpassung der Kostenbeitrage, zum 01.08-2024
01.01.2025 und zum 64082025 01.01.2026 erfolgen. Dartber hinaus wurden die
Erhdhungen der Kostenbeitrage auf Grund der Rickmeldungen der Trager von



Kindertageseinrichtungen, den Kuratorien und der Stadtelternvertretung aus dem
Beteiligungsverfahren sowie den Hinweisen der Fraktionen des Stadtrates fir 2024 2025 auf
maximal 14 Prozent Steigerung sowie in 2025 2026 auf maximal 27% Steigerung gegenuber
den bisher geltenden Kostenbeitragen begrenzt. Insgesamt verringert sich somit die
finanzielle Beteiligung der Eltern an den Gesamtkosten pro Betreuungsplatz im Vergleich zu
2014 von 22,68 Prozent zu zuklnftig 17,54 Prozent flr einen Betreuungsplatz nach
Rechtsanspruch gemal KiF6G LSA Uber den gesamten Zeitraum.

4, Veranderung der Kostenbeitrage durch neue Kostenbeitragssatzung

Bei einem Vergleich der bisherigen Kostenbeitrdge mit den Kostenbeitrdgen, wie sie durch
den Vorschlag der Verwaltung nunmehr vorgelegt werden, ergibt sich anhand des
Rechtsanspruches per Gesetz zuldssigen (und somit vom Land teilfinanzierten)
Betreuungsstufe (40 h) folgendes Bild:

Anpassung um 50 % ggu. urspringlicher Planung zum 63:08:2024 01.01.2025:

Kostenbeitrag

(nach Rechtsanspruch) Kinderkrippe | Kindergarten | Hort

alt 165,00 EUR | 119,00 EUR [60,00 EUR

neu 186,00 EUR |135,00 EUR | 68,00 EUR

Anpassung um weitere 50% ggu. urspringlicher Planung zum 61.68-2025 01.01.2026:

Kostenbeitrag

(nach Rechtsanspruch) Kinderkrippe | Kindergarten | Hort

alt 186,00 EUR | 135,00 EUR [68,00 EUR

neu 207,00 EUR |150,00 EUR |77,00 EUR

Die Stundensatze entsprechend Anlage 1 der Satzung wurden pauschaliert der ermittelten
Erhéhung der Kostenbeitrdge um 27% (Mittelwert aller Erhéhungen Uber alle
Betreuungsarten hinweg) gesteigert. Die Betrdge wurden zur besseren Berechnung fur die
Praxis auf volle Euro gerundet.

Somit ergeben sich folgende neue Stundensétze:

Stundensatze
entsprechend alt neu
Anlage 1 der Satzung
(je angefangene Stunde)
Ferienbetreuung 0,70 EUR| 0,90 EUR
Gastkinder
Altersgruppe 1 2,40 EUR| 3,00 EUR
Altersgruppe 2 1,50 EUR| 1,90 EUR
Zukaut 4,00 EUR | 5,00 EUR
Betreuungsstunden
5. Finanzielle Auswirkungen auf den stadtischen Haushalt

Die Anderung der Satzung fiihrt zu einer erforderlichen Zuschussreduktion an den
Eigenbetrieb Kindertagesstatten und die freien Trager von Kindertageseinrichtungen.
Demgegentuber stehen eingepreiste Mehraufwendungen fir bestehende Kosteniibernahmen



(gemafl 8 90 SGB VIII) sowie fur zukinftige Kosteniibernahmen, infolge der Steigerung der
Kostenbeitrage. Mit der Anpassung der Kostenbeitrage soll somit der stadtische Haushalt
entlastet werden. Diese soll in zwei Schritten mit einer Anpassung der Kostenbeitrdge um
jeweils 50% zum 04:08:2024 01.01.2025 und zum 64:08:2025 01.01.2026 erfolgen.

Die vollstandig avisierte Entlastung kann erst im Jahr 2025 2026 erfolgen. Die Entlastung
bzw. erforderliche Zuschussreduzierung fur 2024 2025 wird lediglich 343 75,1 Prozent
(£189:402,98 2.854.567,16 EUR) der angestrebten 3.800.000,00 EUR betragen. Ab 2025
2026 wird die angestrebte Zuschussreduzierung in voller Hohe erreicht, sofern der
Beschlussvorlage zugestimmt wird.

Abwéagende Zusammenfassung:

Pro: Die Anderungen sind im Sinne der allgemeinen Kostenentwicklungen und zur
Sicherung des Rechtsanspruches auf Kinderbetreuung erforderlich.

Contra: Griinde gegen die Beschlussvorlage bestehen nicht. Die Uberarbeitung enthélt die
Anpassung aufgrund der aktuellen Preisentwicklungen.

Die Anderungen sind in der Synopse dargestellt, die der Beschlussvorlage als Anlage 2
beigefugt ist.

Familienvertraglichkeit:

Durch die Anderung der Satzung wird es zu einer Kostensteigerung im Bereich der
Kinderbetreuung kommen. Die Erhohung spiegelt Preissteigerungen aus den Bereichen
Personalkosten sowie Sach- und Betriebskosten wider. Die Stadt Halle (Saale) hat hierfur
die Subvention durch die Eltern verringert und wird gegentber der letzten Erh6hung aus
2014 einen groflReren Anteil der Gesamtkosten je Betreuungsplatz tragen. Die Umsetzung
der Anpassung erfolgt in zwei Schritten zum 04:08:2024 01.01.2025 und 04.08.2025
01.01.2026 um jeweils 50 Prozent gegeniuber der bisher geplanten Anpassung der
Kostenbeitrage. Zudem wurden die Steigerungen der Kostenbeitrage fir 2024 2025 auf
maximal 14 Prozent sowie in 2025 2026 auf maximal 27% begrenzt. Fir Eltern, deren
finanzielle Lage die Aufbringung des Kostenbeitrags nicht zulésst, bestehen mehrere
Entlastungsmaoglichkeiten. Fir Mehrkindfamilien mit Kindern, die in Kindertageseinrichtungen
betreut werden, ist gemaR § 13 Abs. 4 KiF6G LSA nur der Beitrag flr das alteste in einer
Kindertageseinrichtung betreute Kind zu zahlen. Dazu besteht bis 31.12.2024 die befristete
Entlastung nach § 13 Abs. 4 KiF6G LSA, das darlber hinaus bei Mehrkindfamilien, in denen
Schulkinder eine Horteinrichtung besuchen, nur fur diese Kostenbeitrdge durch die Eltern zu
entrichten sind. Dartiber hinaus werden auf Antrag, gemaR § 90 SGB VIl (Ubernahme der
Kostenbeitrage), die Kostenbeitrdge ganz oder teilweise Ubernommen, sofern die Kosten
dem Kind oder den Eltern nicht zumutbar sind. Auf Grund der Vvielfaltigen
Entlastungsmdglichkeiten und der hoheren Subvention der Platzkosten durch die Stadt Halle
(Saale) ist trotz der Erhéhung der Kostenbeitrage die Familienvertraglichkeit gegeben.
Zudem  sichert die  Kostenbeitragssteigerung das  vielfdltige @ Angebot an
Betreuungsmadglichkeiten in der Stadt sowie die Betreuungsqualitdt in den Einrichtungen.
MaRgeblich sind hier  die landesweit  einzigartigen Fachstandards  fur
Kindertageseinrichtungen zu nennen. Die Stadt Halle (Saale) fordert hierbei qualitative
Maflnahmen und Fachpersonal zur Steigerung der Betreuungsqualitat fir jede Einrichtung
Uber den gesetzlichen Rechtsanspruch hinaus. Aktuell werden die Fachstandards
ausschlief3lich als freiwillige Leistung durch stadtische Finanzmittel gedeckt.



Anlagen:

Anlage 1 Satzung uber Kostenbeitrége fur die Nutzung der Kindertageseinrichtungen
und Kindertagespflegestellen in der Stadt Halle (Saale) inkl. Anlage A und B
zur Satzung — Kostenbeitragstabellen

Anlage 2 Synopse

Anlage 3 Ermittlung Kostenbeitrage

10



	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung
	Kontrollkästchen1
	Kontrollkästchen2
	Text10
	Text8
	Text9
	Kontrollkästchen5
	Kontrollkästchen6
	Sachverhalt
	Anlage

